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Berufungsentscheidung 

Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung der Bw, vertreten durch Stb, vom 

12. Dezember 2012 gegen den Bescheid des Finanzamtes Graz-Stadt vom 13. November 2012 

betreffend Vorsteuererstattung an ausländische Unternehmer 2011 entschieden: 

Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen. 

Der angefochtene Bescheid bleibt unverändert. 

Entscheidungsgründe 

Am 9.11.2012 brachte der Berufungswerber (Bw.), ein Unternehmer mit Sitz in Deutschland, 

auf elektronischem Weg einen Antrag auf Erstattung von Vorsteuer für ausländische 

Unternehmer ein. Dieser Antrag wurde unter Hinweis auf die Erstattungsverordnung BGBl. 

279/1995 idF BGBl. 222/2009 und auf die verspätete Eingabe mit Bescheid vom 13.11.2012 

zurückgewiesen.  

Gegen diesen Bescheid wurde rechtzeitig das Rechtsmittel der Berufung eingebracht und 

durch den steuerlichen Vertreter begründend ausgeführt, dass für den Antrag auf Erstattung 

von Vorsteuern aus dem Jahr 2011 eine Frist bis zum 30.9.2012 festgesetzt war. Diese Frist 

sei eingehalten worden, da zum 30.9.2012 der Antrag beim Finanzamt B eingereicht worden 

sei, jedoch aufgrund von Zertifizierungen und Vergabe von Antragsnummern eine 

Verzögerung bis zum 9.11.2012 entstanden sei. Diese Verzögerung sei dem Bw. nicht 

anzulasten, da es für die Einreichung des Antrages auf die per Fax oder Email abgesandte 
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Mitteilung ankomme und nicht auf die Dauer eines zusätzlichen Verfahrens zur Vergabe 

irgendwelcher Nummern. 

Über die Berufung wurde erwogen: 

Gemäß § 3 Abs. 1 der Verordnung des Bundesministers für Finanzen, mit der ein eigenes 

Verfahren für die Erstattung der abziehbaren Vorsteuern an ausländische Unternehmer 

geschaffen wird, BGBl. 279/1995 idF BGBl. II 222/2009 ab 1.1.2010, hat der im übrigen 

Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer den Erstattungsantrag auf elektronischem Weg 

über das in dem Mitgliedstaat, in dem er ansässig ist, eingerichtete elektronische Portal zu 

übermitteln. Der Antrag ist binnen neun Monaten nach Ablauf des Kalenderjahres zu stellen, 

in dem der Erstattungsanspruch entstanden ist. In dem Antrag hat der Unternehmer den zu 

erstattenden Betrag selbst zu berechnen. Der Erstattungsantrag gilt nur dann als vorgelegt, 

wenn er alle in den Art. 8, 9 und 11 der Richtlinie 2008/9/EG des Rates vom 12. Februar 2008 

zur Regelung der Erstattung der Mehrwertsteuer gemäß der Richtlinie 2006/112/EG an nicht 

im Mitgliedstaat der Erstattung, sondern in einem anderen Mitgliedstaat ansässige 

Steuerpflichtige (ABl. Nr. L 44, S. 23) festgelegten Angaben enthält.  

Im berufungsgegenständlichen Fall endete die Frist zur elektronischen Einbringung der 

Vorsteuererstattungsanträge für den Erstattungszeitraum 2011 gemäß § 3 Abs. 1 der 

Verordnung am 30. September 2012. Nach der Aktenlage und unbestritten ist der 

elektronische Antrag auf Vorsteuererstattung verspätet, nämlich mit 9. November 2012, 

gestellt worden.  

Die objektive Tatsache der verspäteten elektronischen Antragstellung steht im vorliegenden 

Fall außer Streit und bedingt eine Zurückweisung. Nach dem Verordnungstext wird keinerlei 

Fristüberschreitung toleriert und enthält die Verordnung hinsichtlich dieser Frist keinen 

Ermessensspielraum. Es liegt hier eine gesetzlich normierte Fallfrist vor. Selbst die 

Überschreitung der Frist um auch nur einen Tag würde die Zurückweisung bedingen.  

Gemäß § 110 Abs. 1 BAO können gesetzlich festgelegte Fristen - wenn nicht ausdrücklich 

anderes bestimmt ist - nicht geändert werden. Gesetzlich festgelegte Fristen sind solche, 

deren Dauer in Gesetzen oder in Verordnungen festgelegt ist. Die Verordnung BGBl. Nr. 

279/1995 (auch idF BGBl. II 222/2009) sieht keine Möglichkeit zur Verlängerung der in ihrem 

§ 3 Abs. 1 genannten Frist vor (vgl. dazu VwGH vom 25.4.2002, 2000/15/0032).  

Der von der steuerlichen Vertretung angesprochene Umstand, dass aufgrund von 

Zertifizierungen und Vergabe von Antragsnummern eine Verzögerung bis zum 9.11.2012 

entstanden sei, zielt offenbar auf ein ihm, dem Bw., nicht zurechenbares Verschulden an der 
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Versäumnis hin. Dies kann im Vorsteuererstattungsverfahren jedoch keine Berücksichtigung 

finden, da § 3 der Verordnung ausschließlich auf die objektive Tatsache der Fristversäumnis 

abstellt, welche - allein für sich - den Verlust des Anspruches auf Erstattung der Vorsteuern 

bedingt [vgl. Haunold / Widhalm, Vorsteuererstattungsverfahren für ausländische 

Unternehmer, ÖStZ 1995, 235 (236), noch zur alten Rechtslage, welche sich aber hinsichtlich 

der Fallfrist im Zusammenhang mit der elektronischen Antragseinbringung nicht geändert 

hat].  

Auch die gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen rechtfertigen keine andere 

Betrachtungsweise. Der österreichische Verordnungsgeber hat durch die Verordnung des 

Bundesministers für Finanzen betreffend die Änderung der Verordnung, mit der ein eigenes 

Verfahren für die Erstattung der abziehbaren Vorsteuern an ausländische Unternehmer 

geschaffen wird, BGBl. II 222/2009, ausgegeben am 13. Juli 2009, die Richtlinie 2008/9/EG 

des Rates vom 12. Februar 2008, ABl. L 44/23, zur Regelung der Erstattung der 

Mehrwertsteuer gemäß der Richtlinie 2006/112/EG an nicht im Mitgliedstaat der Erstattung, 

sondern in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Steuerpflichtige, umgesetzt.  

Artikel 7 der Richtlinie 2008/9/EG lautet: Um eine Erstattung von Mehrwertsteuer im 

Mitgliedstaat der Erstattung zu erhalten, muss der nicht im Mitgliedstaat der Erstattung 

ansässige Steuerpflichtige einen elektronischen Erstattungsantrag an diesen Mitgliedstaat 

richten und diesen in dem Mitgliedstaat, in dem er ansässig ist, über das von letzterem 

Mitgliedstaat eingerichtete elektronische Portal einreichen.  

Nach Artikel 15 der Richtlinie 2008/9/EG muss der Erstattungsantrag dem Mitgliedstaat, in 

dem der Steuerpflichtige ansässig ist, spätestens am 30. September des auf den 

Erstattungszeitraum folgenden Kalenderjahres vorliegen.  

Erstattungsanträge, die Erstattungszeiträume des Jahres 2011 betreffen, müssen dem 

Mitgliedstaat, in dem der Steuerpflichtige ansässig ist, spätestens am 30. September 2012 

vorliegen.  

Diese Bestimmungen sind für die Mitgliedstaaten verbindlich. Mit ihnen wäre es nicht 

vereinbar, wenn die Frist des § 3 Abs. 1 der Verordnung individuell verlängert werden könnte 

(vgl. VwGH 25.04.2002, 2000/15/0032 zur insoweit vergleichbaren alten Rechtslage), bzw. ein 

verspätet eingereichter Antrag als rechtzeitig gewertet werden würde (in diesem Sinne auch 

die Judikatur des BFH vom 21.10.1999, V R 76/98 noch zur alten, hinsichtlich des Vorliegens 

von Fallfristen vergleichbaren Rechtslage).  

Es konnte daher aufgrund der eindeutigen Rechtslage und der Spruchpraxis des 

Verwaltungsgerichtshofes nur wie im Spruch ersichtlich entschieden werden. 
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Graz, am 7. Mai 2013 


